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§3
(1) Die Beflaggung erfolgt mit der Staatsflagge der Deut

schen Demokratischen Republik und der Fahne der inter
nationalen Arbeiterbewegung.

(2) Bei Staatstrauer sind die Staatsflagge der Deutschen 
Demokratischen Republik und die Fahne der internationalen 
Arbeiterbewegung auf Halbmast zu setzen. Ist dies nicht mög
lich, ist an der Staatsflagge der Deutschen Demokratischen 
Republik und an der Fahne der internationalen Arbeiterbe
wegung Trauerflor anzubringen.

§4
Uber die Beflaggung zu besonderen Anlässen von örtlicher 

Bedeutung entscheiden die Vorsitzenden der örtlichen Räte.

§5
(1) Am 1. Mai, 8. Mai, 7. Oktober und 7. November sowie 

anläßlich der Wahlen zu den Volksvertretungen der Deut
schen Demokratischen Republik beginnt die Beflaggung je

weils am Vortage um 12 Uhr und endet am nachfolgenden 
Tage um 7 Uhr.

(2) Zu anderen Anlässen beginnt die Beflaggung um 7 Uhr 
und endet bei Eintritt der Dunkelheit, soweit im Einzelfall 
keine gesonderte Anordnung erfolgt.

§ 6

(1) Diese Anordnung tritt am 15. März 1986 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 28. September 1955 
über die Beflaggung von Dienstgebäuden und Betrieben 
(GBl. I Nr. 90 S. 707) außer Kraft.

Berlin, den 6. Februar 1986

Der Minister des Innern 
und

Chef der Deutschen Volkspolizei
D i c k e l
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Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 1221
Anordnung vom 20. Dezember 1985 über die Handelsfondsabgabe

Sonderdruck Nr. 1265
Beschluß vom 6. Februar 1986 über das Musterstatut der Einkaufs- und Liefer
genossenschaften des Handwerks

P-Sonderdruck Nr. 1266
Anordnung Nr. Pr. 125/1 vom 29. Januar 1986 über die Industriepreise für Elektro
energie

Diese Sonderdrucke sind über den Zentral-Versand Erfurt,
5010 Erfurt, Postschließfach 696, zu beziehen.

Darüber hinaus sind diese Sonderdrucke auch gegen Barzahlung und Selbstabholung 
(kein Versand) in der Buchhandlung für amtliche Dokumente,

1080 Berlin, Neustädtische Kirchstraße 15, Telefon: 2 29 22 23, erhältlich.
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